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Sitzung Nr. 1/2024 
 

Gemeinde Ladis,  
am 15.03.2024 

 
 

 
 

K U N D M A C H U N G  
 

 

(1/2024) 
 

über die in der öffentlichen Sitzung am  

Donnerstag, dem 14. März 2024 
gefassten Beschlüsse des  

Gemeinderates der Gemeinde Ladis 
 

 
Beginn:  20:00 Uhr 

Ende:  22:52 Uhr 

Ort:  Gemeindesitzungssaal (Gemeindehaus) Wählergruppe (Gemeinderatspartei): 

 

Vorsitzender:  1.    Bgm. Hans-Georg PITTL  Gemeinsam für Ladis 

 

GR-Mitglieder:  2.    Bgm.-Stv. Georg FALKNER  Gemeinsam für Ladis  

  3.    GVin Birgit HEISELER   Gemeinsam für Ladis 

   4.    GR Daniel JUEN    Gemeinsam für Ladis  

  5.    GR Stefan JENEWEIN   Gemeinsam für Ladis 

  6.    GR Daniel NETZER   Gemeinsam für Ladis  

  7.    GR Christoph STOCK   Gemeinsam für Ladis 

  8.    GV Thomas TSCHIDERER  Einheitsliste Ladis 

  9.    GRin Kathrin MARKL   Einheitsliste Ladis 

  10.  GR Benjamin GÄRTNER  Einheitsliste Ladis   

  11.  GR Rene HANN    Für Ladis 

  12.  Ersatz-GRin Claudia KIRSCHNER Gemeinsam für Ladis 

(zu TO-Punkt 4 für Bgm. Hans-Georg Pittl und  

zu TO-Punkt 9 und 10 - Befangenheitserklärung von GR Christoph Stock) 

  13.  Ersatz-GR Benjamin KIRSCHNER Für Ladis 

         (zu TO-Punkt 13 - Befangenheitserklärung von GR Rene Hann) 

 

Entschuldigt:  Ersatz-GRin Ulrike NETZER (zu TO-Pkt. 4) Gemeinsam für Ladis 

      

Schriftführer:  AL Pauli ERHART / Renate WILLE  

 

Weitere Anwesende:  - 

 

Zuhörer:  4 

 

G e m e i n d e  
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TAGESORDNUNG: 
 

1) Genehmigung und Unterfertigung der Niederschrift Nr. 5/2023 vom 14.12.2023. 
 

2) Ersatzgemeinderat Daniel Juen rückt aufgrund des rechtswirksamen Mandatsverzichtes von Gemeinderat Eduard Kaserer 
und der Verzichtserklärungen von Ersatzgemeinderat Florian Kirschner als Gemeinderat und Ersatzgemeinderat und  
Ulrike Netzer als Gemeinderätin gem. § 26 Abs. 4 TGO 2011 in den Gemeinderat nach. Im Fall des Mandatsverzichtes tritt 
auch der Verlust des Amtes als Mitglied eines Ausschusses ein (§§ 25 Abs. 1 und 2 und 26 Abs. 4). Zudem endet damit 
auch das Amt als Substanzverwalter. 

 

a) Beratung und Beschlussfassung über die erforderlichen Nachbesetzungen der Stellen 
in den Ausschüssen (Überprüfungsausschuss sowie Bau-, Raumordnungs- und  
Verkehrsausschuss) aufgrund der Bestellungen der vorschlagsberechtigten Liste  
„Gemeinsam für Ladis“. 

 

b) Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Substanzverwalters  
durch den Gemeinderat (§ 36b Abs. 1 TFLG 1996). 

 

3) Berichtigung der Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 2020 
(KPC Förderung BA3 2015 Greit und BA4 2019 Holzweg). 
 

4) Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2023 
(Jahresrechnung 2023) gemäß § 108 TGO 2001 und Genehmigung der  
Ausgabenüberschreitungen 2023 gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001. 
 

5) Gemeindeguts-Agrargemeinschaft Ladis:  
Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2023 und den Voranschlag 2024  
(Bericht des Substanzverwalter-Stellvertreters und 1. Rechnungsprüfers). 
 

6) Beratung und Beschlussfassung über die Einführung einer verpflichtenden Entsorgung 
bzw. Einleitung (Retention) der Oberflächenwässer in der Gemeinde Ladis 

(Neuerung ab 2024 für alle Neubauten bzw. gr. Zu- und Umbauten auf Basis einer Bemessung durch einen befugten Planer). 
 

7) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes  
(Planungsnummer: 613-2024-00001) im Bereich der Grundstücke Gp. 831, 1239/4 (Korrektur)  

und 1276/1 KG 84107 Ladis (kombinierter Auflage- u. Erlassungsbeschluss). 
 

8) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes  
(Planungsnummer: 613-2024-00002) des (neu gebildeten) Grundstückes  
Gp. 1320/6 KG 84107 Ladis (kombinierter Auflage- u. Erlassungsbeschluss). 
 

9) Beratung und Beschlussfassung über den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag  
(Gemeinde Ladis - Larcher - Stock).  
 

10) Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung des Bebauungsplanes  
„B47 Razilweg - Stock“ (kombinierter Auflage- u. Erlassungsbeschluss). 
 

11) Projekte (Vorhaben) „Siedlungserweiterung Vallenbrunnen (Straßenbau,  
Abwasserbeseitigungs-, Wasserversorgungsanlage und Infrastrukturleitungen“  
und „Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schlossweg“:  
Projektvorstellung, Grundsatzbeschluss, Finanzierung und Auftragsvergaben gemäß 
Prüfbericht und Vergabevorschlag des Ingenieurbüros Walch & Plangger. 
 

12) Projekt (Vorhaben) „Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schlossweg“: Beratung  
und Beschlussfassung über die Aufnahme eines Wasserleitungsfondsdarlehens. 
 

13) Beratung und Beschlussfassung über die Abänderung/Präzisierung des bestehenden 
Grundsatzbeschlusses betreffend „Familie Hann“.   
 

14) Überprüfungsausschuss: 
a) Bericht des Überprüfungsausschussobmanns-Stellvertreters.  
b) Genehmigung der Ausgaben-Überschreitungen (Haushaltsüberschreitungen)  

samt Bedeckungsbeschluss.  
 

15) Aktuelle Informationen des Bürgermeisters. 
 

16) Anträge, Anfragen und Allfälliges. 
 

17) Personalangelegenheiten und Beratung und Beschlussfassung über  
diverse Anerkennungen (geschlossene Sitzung gemäß § 36 Abs. 3 TGO 2001). 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis fasst folgende Beschlüsse: 
 
Bgm. Hans-Georg Pittl eröffnet die Gemeinderatssitzung und begrüßt alle anwesenden  
Gemeinderäte, Ersatzgemeinderäte sowie Zuhörer und stellt darauffolgend die Beschluss- 
fähigkeit gemäß § 44 TGO 2001 fest. 
 
Ersatzgemeinderat Daniel Juen rückt aufgrund des rechtswirksamen Mandatsverzichtes von  
Gemeinderat Eduard Kaserer und der Verzichtserklärungen von Ersatzgemeinderat Florian 
Kirschner als Gemeinderat und Ersatzgemeinderat und Ulrike Netzer als Gemeinderätin (§ 26 
Abs. 4 TGO 2001) in den Gemeinderat nach und nimmt das Mandat an. Mit dem Wirksamwerden 
des Mandatsverzichtes scheidet das entsprechende Mitglied aus dem Gemeinderat aus und es 
rückt das nächste Ersatzmitglied jener Gemeinderatspartei, der das ausgeschiedene Mitglied 
angehört hat, an seine Stelle vor (§ 22 Abs. 3 TGO 2001). Kein Mandatsverzicht ist der Verzicht 
eines Ersatzmitgliedes auf das Vorrücken. In diesem Fall bleibt es Ersatzmitglied an der  
betreffenden Stelle. 

 
Ersatz-Gemeinderat Daniel Juen (Gemeinsam für Ladis) wird gemäß § 28 Abs. 1 Tiroler  
Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001) angelobt. Er gelobt in Treue die Rechtsordnung der  
Republik Österreich zu befolgen, sein Amt uneigennützig und unparteiisch auszuüben und das 
Wohl der Gemeinde Ladis und ihrer Bewohner nach bestem Wissen und Können zu fördern. 

 
Ersatz-Gemeinderätin Claudia Kirschner (Gemeinsam für Ladis) wird gemäß § 28 Abs. 1 Tiroler 
Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001) angelobt. Sie gelobt in Treue die Rechtsordnung der  
Republik Österreich zu befolgen, ihr Amt uneigennützig und unparteiisch auszuüben und das 
Wohl der Gemeinde Ladis und ihrer Bewohner nach bestem Wissen und Können zu fördern. 
 
Der Bürgermeister bedankt sich beim ausgeschiedenen Gemeinderat Eduard Kaserer für seine 
loyale Art und die angenehme Zusammenarbeit sowie für sein Engagement und seine  
gewissenhafte Arbeit in allen Bereichen. 
 
 
   

1) Genehmigung und Unterfertigung der Niederschrift Nr. 5/2023 vom 14.12.2023 
 

 
Die Niederschrift Nr. 5/2023 vom 14.12.2023 wurde allen Gemeinderatsmitgliedern vorab per  
E-Mail übermittelt. Auf Anfrage des Bürgermeisters gibt es keine Einwände gegen die Nieder-
schrift.  
 

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.  
 
 
 

2) Ersatzgemeinderat Daniel Juen rückt aufgrund des rechtswirksamen Mandatsverzichtes von Gemeinderat Eduard Kaserer 
und der Verzichtserklärungen von Ersatzgemeinderat Florian Kirschner als Gemeinderat und Ersatzgemeinderat und  
Ulrike Netzer als Gemeinderätin gem. § 26 Abs. 4 TGO 2011 in den Gemeinderat nach. Im Fall des Mandatsverzichtes tritt 
auch der Verlust des Amtes als Mitglied eines Ausschusses ein (§§ 25 Abs. 1 und 2 und 26 Abs. 4). Zudem endet damit 
auch das Amt als Substanzverwalter. 

 

 
a) Beratung und Beschlussfassung über die erforderlichen Nachbesetzungen der  

Stellen in den Ausschüssen (Überprüfungsausschuss sowie Bau-, Raumordnungs- 
und Verkehrsausschuss) aufgrund der Bestellungen der vorschlagsberechtigten 
Liste „Gemeinsam für Ladis“: 

 
Der Bürgermeister erläutert die gegenständliche Vorgehensweise zur Nachbesetzung der  
freigewordenen Stellen in den Ausschüssen gemäß § 24 TGO 2001 aufgrund des Mandatsver-
zichtes von Gemeinderat Eduard Kaserer. Die nachzubesetzenden Stellen sind durch die  
vorschlagsberechtigte Liste „Gemeinsam für Ladis“ durch den Gemeinderat zu bestellen bzw. zu 
beschließen. 
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Gemäß § 24 TGO 2001 beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ladis auf Vorschlag der 
vorschlagsberechtigten Liste „Gemeinsam für Ladis“ einstimmig (bei jeweiliger Ent- 
haltung der betroffenen Mandatare) die Bestellung bzw. Nachbesetzung folgender Stellen 
in den Ausschüssen: 
 
Nachbesetzung „ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS“:  
 
GVin Birgit Heiseler 
 
Zur nächsten Sitzung des Überprüfungsausschusses wird der Obmann-Stellvertreter einladen und in dieser Sitzung 
kann aus dem Kreis der Mitglieder ein neuer Obmann gewählt werden. 

 
Nachbesetzung „BAU-, RAUMORDNUNGS- UND VERKEHRSAUSSCHUSS“: 
 
GR Daniel Netzer 
 
 
b) Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Substanzverwalter durch 

den Gemeinderat (§ 36b Abs. 1 TFLG 1996): 
 
Der Bürgermeister erläutert, dass aufgrund des Mandatsverzichtes von Gemeinderat und  
Substanzverwalter Eduard Kaserer die betroffenen Organe der Gemeindeguts-Agrargemein-
schaft Ladis - im speziellen der Substanzverwalter - vom Gemeinderat (neu) bestellt werden 
müssen. 
 
Gemäß § 36b TFLG 1996 beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ladis einstimmig (bei 
jeweiliger Enthaltung der betroffenen Mandatare) die Bestellung folgender Organe der  
Gemeindeguts-Agrargemeinschaft Ladis: 
 

BESTELLUNG ORGANE GEMEINDEGUTS-AGRARGEMEINSCHAFT LADIS: 

 

Substanzverwalter (NEU): 
gleichzeitig auch der Vertreter im Aufsichtsrat der  
Fisser Bergbahnen GmbH (Bergbahnen Fiss-Ladis) 
 

Gemeinsam für Ladis Bgm.-Stv. Georg Falkner 

1. Substanzverwalter-Stellvertreter 
(NEU): 

Gemeinsam für Ladis GR Daniel Juen 

2. Substanzverwalter-Stellvertreter: Gemeinsam für Ladis GR Daniel Netzer 

1. Rechnungsprüfer: Für Ladis  GR Rene Hann 

 
 
Zu Punkt 2) a) und 2) b): 
 
Alle bestellten bzw. gewählten Mandatare/Gemeinderäte nehmen ihre Funktionen an.  
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3) Berichtigung der Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 2020  
(KPC Förderung BA3 2015 Greit und BA4 2019 Holzweg) 

 

 
Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten des Rechnungsabschlusses 2023 wurde festgestellt, dass 
eine Vermögungsbuchung (KPC-Förderung BA 3 2015 Greit und BA 4 2019 Holzweg -  
entstanden durch falsche Vorzeichen +/- bei Buchung) korrigiert werden musste und aus diesem 
Grund auch die Berichtigung der Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 2020 notwendig ist.  
 
Der Entwurf der Änderungen der Eröffnungsbilanz 2020 wird erläutert und dem Gemeinderat zur 
Beratung bzw. Beschlussfassung vorgelegt. Schriftliche Einwendungen wurden nicht einge-
bracht. Der Entwurf wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur öffentlichen Einsicht-
nahme aufgelegt.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt nach ausführlicher Erläuterung,  
Beratung und Diskussion mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig), gemäß § 38  
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015, BGBl. II Nr. 
313/2015 idgF. in Verbindung mit § 60 Absatz 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. 
Nr. 36/2001 idgF., die Genehmigung der geänderten Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 2020 
auf Basis der vorliegenden Unterlagen und Erläuterungen. 
 
 
   

4) Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2023  
(Jahresrechnung 2023) gemäß § 108 TGO 2001 und Genehmigung der 
Ausgabenüberschreitungen 2023 gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001 

 

 
Der Bürgermeister legt dem Gemeinderat gemäß § 108 TGO 2001 den Rechnungsabschluss für 
das Jahr 2023 zur Beratung und Beschlussfassung vor und richtet seinen Dank an die Steuer-
zahler (sehr gute Zahlungsmoral) und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Den einzelnen 
Gemeinderatsparteien sowie allen Gemeinderäten wurde vorab je ein Entwurf per E-Mail über-
mittelt bzw. zur Verfügung gestellt. 
 
Die Finanzverwalterin erläutert ausführlich die wesentlichen Punkte des Rechnungsabschlusses, 
welcher wie der Voranschlag aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf Basis des (neuen)  
kommunalen Haushaltswesens nach den Regeln der VRV 2015 und gemäß § 106 TGO 2001 
erstellt wurde („Drei-Komponenten-System“ einer Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögens-
rechnung). Trotz der großen Investitionen (Umbau Gemeindehaus, Lader Weiher) konnte 
schlussendlich ein gutes Jahresergebnis erzielt werden. 
 
Des Weiteren gibt Bgm.-Stv. Georg Falkner seine Erläuterungen zum Rechnungsabschluss ab.  
 
Die Vorprüfung des Rechnungsabschlusses durch den Überprüfungsausschuss fand gemäß  
§ 111 Abs. 1 TGO 2001 am 12.03.2024 statt (Bericht von Überprüfungsausschussobmann- 
Stellvertreter GV Thomas Tschiderer). Die Vorprüfung dient der Kontrolle der Einhaltung des 
Voranschlages und der Aufklärung erheblicher Abweichungen, der Prüfung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit sowie der Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Mittelaufbringun-
gen und Mittelverwendungen. Die Überprüfung ergab keine Beanstandungen, sodass empfohlen 
wird, den Entwurf des Rechnungsabschlusses dem Gemeinderat zur Beschlussfassung  
vorzulegen und dem Bürgermeister sowie der Finanzverwaltung die Entlastung zu erteilen.  
 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 
29.02.2024 bis 14.03.2024 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Kundmachung über die 
Auflage zur öffentlichen Einsicht wurde am 22.02.2024 angeschlagen und am 15.03.2024  
abgenommen. Gegen den Rechnungsabschluss wurden keine Einwendungen erhoben. 
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Auf Nachfrage gibt es keine Fragen/Einwendungen der Gemeinderäte.  
 
Der Bürgermeister (Erläuterung durch die Finanzverwalterin) legt dem Gemeinderat  
gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001 die Einnahmen- und Ausgabenüberschreitungen für das 
Jahr 2023 vor. Die im Detail erläuterten Über- und Unterschreitungen werden unter dem 
Vorsitz von Bgm.-Stv. Georg Falkner mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig) vom 
Gemeinderat der Gemeinde Ladis genehmigt.  
 
Unter dem Vorsitz von Bgm.-Stv. Georg Falkner beschließt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ladis in Abwesenheit des Bürgermeisters mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig) 
die Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2023 und erteilt dem Bürger-
meister sowie der Finanzverwaltung die Entlastung. Das Mandat des Bürgermeisters wird 
durch Ersatzgemeinderätin Claudia Kirschner ausgeübt.  
 
 
Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 
36/2001 i.d.g.F., ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der  
Internetseite der Gemeinde Ladis veröffentlicht.  
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5) Gemeindeguts-Agrargemeinschaft Ladis:  
Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2023 und den Voranschlag 2024  
(Bericht des Substanzverwalter-Stellvertreters und 1. Rechnungsprüfers) 

 

 
Einleitend bedankt sich der 1. Substanzverwalter-Stellvertreter Bgm.-Stv. Georg Falkner beim  
ausgeschiedenen Substanzverwalter Eduard Kaserer für seine hervorragende Arbeit und auch 
für die Vorbereitung der gegenständlichen Unterlagen.  
 
Substanzverwalter-Stellvertreter Bgm.-Stv. Georg Falkner präsentiert und erläutert ausführlich 
die einzelnen Punkte der Jahresrechnung 2023 und jene des Voranschlagsjahres 2024 und gibt 
einen Rückblick zum vergangenen Wirtschaftsjahr. Zudem bedankt er sich bei allen Beteiligten 
für die ausgezeichnete Arbeit während des gesamten Jahres. 
 
Die Jahresrechnung 2023 und der Voranschlag 2024 wurden vom Überprüfungsausschuss der 
Gemeinde Ladis geprüft (Bericht vom 1. Rechnungsprüfer GR Rene Hann - Lob für die sehr gute 
Arbeit und Planung und das ausgezeichnete Jahresergebnis, da noch Förderungen von 2023 
offen sind bzw. noch nicht ausbezahlt wurden). Es gab keine Beanstandungen bzw. Mängel, 
sodass empfohlen wird, die vorliegende Jahresrechnung zu beschließen und gleichzeitig dem 
Substanzverwalter, Obmann und der Finanzverwaltung (Buchhaltung) die Entlastung zu erteilen. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen  
(einstimmig) die Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und des Voranschlages der  
Gemeindeguts-Agrargemeinschaft Ladis für das Wirtschaftsjahr 2024 auf Basis der  
vorliegenden Unterlagen und erteilt gleichzeitig dem Substanzverwalter, Obmann und  
der Finanzverwaltung (Buchhaltung) die Entlastung. 
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6) Beratung und Beschlussfassung über die Einführung einer verpflichtenden  
Entsorgung bzw. Einleitung (Retention) der Oberflächenwässer in der Gemeinde 
Ladis (Neuerung ab 2024 für alle Neubauten bzw. gr. Zu- und Umbauten auf Basis einer Bemessung durch einen befugten Planer) 

 

 
Der Bürgermeister erläutert ausführlich die gegenständliche Neuerung für Bauvorhaben in der 
Gemeinde Ladis zur Einführung einer verpflichtenden Entsorgung bzw. Einleitung (Retention) 
der Oberflächenwässer. Zur Entlastung der bestehenden Kanalisations- und Leitungssysteme 
ist die richtige und fachgerechte Entsorgung (Retention) der Oberflächenwässer mittlerweile von 
großer Bedeutung. Für die Gemeinde Ladis stellt die Ableitung der Oberflächenwässer  
inzwischen das größere Problem dar, als die Schmutzwasserkanalisation - eine Überlastung mit 
Rückstau- und Überlaufproblemen tritt ein, wenn gleichzeitig zu viele Mengen an Oberflächen-
wässer eingeleitet werden. In den Gemeinden Fiss und Serfaus wird die notwendige Maßnahme 
zur Entlastung der bestehenden Leitungen schon länger angewendet bzw. vorgeschrieben.  
 
Mit Einlangen eines Baugesuches ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für Neubauten 
und größere Zu- und Umbauten zu prüfen, inwieweit eine Versiegelung gegeben ist. Die  
Oberflächenwässer dürfen nur in den öffentlichen Regenwasserkanal (Oberflächenwasserkanal) 
oder Mischkanal eingeleitet werden. Beträgt die befestigte Fläche (Dächer, Terrassen, Vorplätze 
u. dgl.) eines Grundstückes mehr als im Einreichprojekt aus dem Jahre 1979 und den Folge-
projekten, so muss für den Abfluss der gesamten Oberflächenentwässerung ein Regenrück- 
haltebecken gemäß „ATV-DVWK-A 117 Bemessung von Regenrückhalteräumen“ vorgesehen 
werden. Sämtliche Oberflächenwässer sind daher gesondert von den Schmutzwässern  
(Abwasser) zu sammeln und in das geplante Retentionsbecken einzuleiten. Bei Starkregen  
gelangen die Oberflächenwässer dann in das Rückhaltebecken. Das Rückhaltebecken sammelt 
und staut das Wasser, das in gedrosselter und kontrollierter Menge dann in die Kanalisation 
gelangt. Als Grundlage ist der Bemessungsregen laut Gitternetzpunkt 5156 des hydrographi-
schen Dienstes in Österreich, der in einer Entfernung von ca. 1,8 km zum Entwässerungsgebiet 
liegt, anzuwenden. Als Basis für den Drosselabfluss ist der Befestigungsanteil je nach Berech-
nung im Einreichprojekt aus dem Jahre 1979 und den Folgeprojekten der Grundstücksfläche und 
der Bemessungsregen von 100 l/s/ha anzusetzen (z. B. Grundstücksfläche 1.000 m², Versiege-
lungsgrad im EP 1979 - 30%, Versiegelungsgrad Bebauung aktuell 100 % = 1.000 m² x 30 %  
x 100 l/s/ha / 10.000 = 3,0 l/s = Drosselabfluss, bei einem Zufluss von 1.000 m² x 100 % x  
227 l/s/ha / 10.000 = 22,7 l/s, ergibt dies ein Regenrückhaltebecken von V = 25 m³).  
 
Durch die Errichtung eines Retentionsbeckens wird dem Versiegelungsproblem entgegengewirkt 
und es soll ein Mehrwert für den Errichter/Grundeigentümer (z. B. Wasserspeicher für Garten, 
etc.) möglich sein.  
 
Die Bemessung hat durch eine befugte Stelle oder Person zu  
erfolgen. Grundlage für diese Vorschreibung bildet der „Leitfaden 
Entsorgung von Oberflächenwässer“ in der derzeitigen Fassung 
des Amtes der Tiroler Landesregierung. Rechtliche Grundlage  
bilden die Wasserrechtsbescheide der zuständigen Behörde für 
die Ortskanalisation. Der Nachweis der Bemessung (wird vor  
Erlassung des „Baubescheides“ durch den Fachplaner der  
Behörde geprüft) und eine Bestätigung der projektgemäßen Aus-
führung der Retention nach Ausführung durch eine befugte Stelle 
oder Person, ist der Behörde zwingend vorzulegen. Von Seiten der 
Gemeinde wird empfohlen, sich hinsichtlich der Bemessung/ 
Berechnung/Ausarbeitung bzw. Bestätigung an den ortskundigen Fachplaner zu wenden. Eine 
kurze Beratung und Diskussion findet statt. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt mit 9 Stimmen gegen 2 Stimmen  
(Nein-/Gegenstimmen von GRin Kathrin Markl und GR Rene Hann) die Einführung einer 
verpflichtenden Entsorgung bzw. Einleitung (Retention) der Oberflächenwässer in der  
Gemeinde Ladis für alle Neubauten bzw. größeren Zu- und Umbauten auf Grundlage der 
o. a. Beschreibungen/Erläuterungen und besprochenen Punkte/Vorschreibungen.  
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7) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungs- 

planes (Planungsnummer: 613-2024-00001) im Bereich der Grundstücke Gp. 831, 
1239/4 (Korrektur) und 1276/1 KG 84107 Ladis (kombinierter Auflage- u. Erlassungsbeschluss) 

 

 
Zu Beginn des TO-Punktes wird auf Anregung aus formellen Gründen einstimmig festgehalten 
und beschlossen, dass die in der Ladung und Bekanntmachung angeführte „Gp. 1239/1“ auf  
„Gp. 1239/4“ KG Ladis korrigiert wird.  
 
Der Bürgermeister bittet den Obmann des Bauausschusses bzw. Raumordnungs- und Verkehrs-
ausschusses Bgm.-Stv. Georg Falkner um Erläuterung der gegenständlichen Änderung des  
Flächenwidmungsplanes. 
 
Widmungsanlass:  
Die Gp. 831 ist zum überwiegenden Teil als Tourismusgebiet gem. § 40 Abs. 4 TROG 2022 
gewidmet, nur eine kleine, dreieckige Teilfläche an ihrem nördlichen Rand weist eine Widmung 
als Freiland gem. § 41 Abs. 1 TROG 2022 auf. Die vorliegende Änderung des Flächenwidmungs-
planes dient in erster Linie der Herstellung einer einheitlichen Bauplatzwidmung gem. § 2 Abs. 
12 TBO 2022 für die Gp. 831. Das bestehende Tourismusgebiet ragt über die westliche Grenze 
der Gp. 831 hinaus in den Bereich der öffentlichen Wegfläche auf Gp 1276/1 hinein. Die  
Gp. 1276/1 wird im betreffenden Bereich auch von einer als gemischtes Wohngebiet gem. § 38 
Abs. 2 TROG 2022 gewidmeten Fläche überlagert. Im Zuge der gegenständlichen Änderung des 
Flächenwidmungsplanes sollen die Baulandflächen und die Verkehrsflächen dem zwischenzeit-
lich vermessenen, tatsächlichen Verlauf angepasst werden. Sie steht mit den Festlegungen des 
Örtlichen Raumordnungskonzeptes und den Zielen der örtlichen Raumordnung im Einklang. Im 
gegenständlichen Fall ist keine Vertragsraumordnung notwendig, da das Umwidmungsvorhaben 
im Wesentlichen nur der Herstellung einer einheitlichen Bauplatzwidmung dient. 
 
Änderung des Flächenwidmungsplanes: (kombinierter Auflage- und Erlassungsbeschluss) 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ladis gemäß  
§ 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, den vom 
Raumplaner (Plan Alp ZT GmbH) der Gemeinde Ladis ausgearbeiteten Entwurf mit der 
Planungsnummer 613-2024-00001, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Ladis im Bereich der Gp. 1276/1, 831 und 1239/4 KG 84107 Ladis, durch  
4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen (Auflage vom 15.03.2024 bis 

13.04.2024). 

 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Ladis vor: 
 

 
Umwidmung 
 
Grundstück 1276/1 KG 84107 Ladis 
rund 63 m² 
von Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) 
in Freiland § 41 
 
sowie 
 
rund 120 m² 
von Tourismusgebiet § 40 (4) 
in Freiland § 41 
 
weiters Grundstück 831 KG 84107 Ladis 
rund 18 m² 
von Freiland § 41 
in Tourismusgebiet § 40 (4) 
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Festlegungen des Verlaufs geplanter Straßen und Verkehrswege 
Aufhebung oder Erlöschen des geplanten Verlaufs eines Verkehrsweges § 53 (1,2,3) im Be-
reich der Grundstücke 
831 KG 84107 Ladis (rund 39 m²) 
 

 
 

Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem  
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung- 
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird.  
 
Personen, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträgern, die in der  
Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens 
eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf  
abzugeben. 
 
Der Beschluss wird der Tiroler Landesregierung (Amt der Tiroler Landesregierung) zur  
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. 
 

Schriftliche Abstimmung:  
 

 JA: 11          
 NEIN: 0           

ENTHALTUNG: 0 
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8) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungs- 

planes (Planungsnummer: 613-2024-00002) des (neu gebildeten) Grundstückes  
Gp. 1320/6 KG 84107 Ladis (kombinierter Auflage- u. Erlassungsbeschluss) 

 

 
Der Bürgermeister bittet den Obmann des Bauausschusses bzw. Raumordnungs- und Verkehrs-
ausschusses Bgm.-Stv. Georg Falkner um Erläuterung der gegenständlichen Änderung des  
Flächenwidmungsplanes. Im gegenständlichen Fall soll das erste Grundstück für die geplante 
Siedlungserweiterung im Bereich „Vallenbrunnen“ (neu gebildetes Grundstück Gp. 1320 KG  
Ladis - Verlassenschaft Senn Meinrad) umgewidmet werden. Dazu wird das geplante Projekt 
(Vorhaben) „Siedlungserweiterung Vallenbrunnen (Straßenbau, Abwasserbeseitigungs-,  
Wasserversorgungsanlage und Infrastrukturleitungen“ erläutert. Laut Vereinbarung mit den  
betroffenen sechs Grundeigentümern sollen die gesamten Kosten für die Erschließung des  
Baulandbereiches (mit Ausnahme der Straßenbeleuchtungs- und LWL-Leitungen) durch sieben 
Parteien (6 Grundeigentümer/Erben und Gemeinde) geteilt werden.  
 
Widmungsanlass:  
Für die großflächige, im Freiland liegende Gp. 1320 wurde aufbauend auf ein gesamtheitliches 
Erschließungs- und Grundteilungskonzept eine Aufteilung in mehrere Bauplätze durchgeführt. 
Nach Auskunft der Gemeinde Ladis besteht für einen dieser Bauplätze bereits konkreter Bedarf 
für eine Bebauung. Als Voraussetzung für das beabsichtigte Bauvorhaben möchte die Gemeinde 
den betreffenden Teil der Gp. 1320 (neu gebildete Gp. 1320/6) in Bauland umwidmen. Das  
Planungsgebiet befindet sich zur Gänze im baulichen Entwicklungsbereich des Örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes. Die dafür geplante Widmung als Wohngebiet mit zeitlicher Befristung gem. 
§ 38 Abs. 1 TROG 2022 in Verbindung mit § 37a Abs. 1 TROG 2022 und die Bebauung des 
Bereichs mit einem Wohnhaus stehen mit den örtlich relevanten Bestimmungen des Örtlichen 
Raumordnungskonzepte im Einklang. Den im Örtlichen Raumordnungskonzept enthaltenen  
Vorgaben zur Grundstücksneueinteilung und zur verkehrlichen Erschließung wird durch die in 
vorliegende Teilung entsprochen. Die gegenständliche Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dient dementsprechend der Ausweisung ausreichender Flächen zur Befriedigung des dauernden 
Wohnbedarfes der Bevölkerung. Die geplante Widmung und Bebauung der neuen Gp. 1320/6 
lässt keine Nutzungskonflikte mit der Umgebung erwarten. Das Umfeld zeichnet sich durch  
Nutzung aus, in der Wohnen und touristische Nutzungen schon seit längerer Zeit weitgehend 
konfliktfrei bestehen. Eine Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Flächen ist mit der gegen-
ständlichen Änderung des Flächenwidmungsplanes nicht zu erwarten. Das Planungsgebiet weist 
überdies keine erhöhte Bedeutung für das Landschaftsbild auf. Der Verlust an landwirtschaft-
licher Nutzfläche ist aufgrund der innerörtlichen Lage als vertretbar anzusehen. Von der Umwid-
mungsfläche ist kein Wald betroffen.  
 
Die verkehrliche Erschließung des Planungsgebietes ist über den neuen angrenzenden öffent-
lichen Weg auf Gp. 1320/7 gegeben. Dieser Weg wird im Zuge der geplanten Bebauung im  
erforderlichen Ausmaß errichtet. Damit ist für die geplante Bebauung eine ausreichende verkehr-
liche Erschließung gegeben. Die sonstigen infrastrukturellen Anlagen der Gemeinde Ladis  
(Kanal - Gespräche mit Kirche - Zusage vorhanden - Entschädigungszahlung, Wasser, Strom) 
sind im nahen Bestand vorhanden. Ein Anschluss der geplanten Bebauung kann mit vertret-
barem Aufwand erfolgen. Die gegenständliche Änderung des Flächenwidmungsplanes steht aus 
den vorgenannten Gründen im Einklang mit den Zielsetzungen des Örtlichen Raumordnungs-
konzeptes und den Zielen der Örtlichen Raumordnung. Sie dient der Deckung eines konkret 
gegebenen Baulandbedarfs.  
 
Zur Absicherung der widmungsgemäßen Verwendung des Grundstücks wird zwischen der  
Gemeinde Ladis und dem Grundeigentümer (auch für allfällige Rechtsnachfolger) ein privatrecht-
licher Vertrag („Raumordnungsvertrag“) abgeschlossen.  
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Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen  
(einstimmig), dass als Grundlage für die u. a. beschlossene zur Änderung des Flächen-
widmungsplanes folgende Auflagen/Bedingungen zu erfüllen sind:  
 

• Mit den betroffenen sechs Grundeigentümern (Erben) der neu gebildeten Gp. 1320 KG 
Ladis wurde auf Grundlage des Verlassenschaftsverfahrens im Vorfeld vereinbart, 
dass die gesamten Kosten für die Erschließung des Baulandbereiches (mit Ausnahme 
der Kosten für die Straßenbeleuchtung und LWL-Leitungen) durch sieben Parteien  
(6 Grundeigentümer/Erben und Gemeinde) geteilt werden. Dazu wird den betroffenen 
Grundeigentümern zur Sicherstellung (Absicherung) der tatsächlichen Beteiligung 
ehestmöglich eine Rechnung in Höhe von € 26.000,00 brutto übermittelt. Die Anzah-
lungsbeträge sind von allen Grundeigentümern (Erben) bis spätestens 27.03.2024 an 
die Gemeinde Ladis zu überweisen. Erst nach dem Einlangen aller Anzahlungsbeträge 
wird der Auftrag an die Baufirma erteilt und der tatsächlichen Umsetzung des Projek-
tes (Vorhaben) „Siedlungserweiterung Vallenbrunnen“ steht nichts mehr im Wege 
(siehe auch TO-Punkt 11). Sofern nicht alle Anzahlungsbeträge fristgerecht einlangen, 
ist auch die u. a. beschlossene FWP-Änderung als hinfällig anzusehen. 
 

• Grundlage für die öffentliche Erschließung des Baulandbereiches und die 1/7-Beteili-
gung der Gemeinde ist die rechtsverbindliche und kostenlose Übertragung des neu 
vermessenen (Weg-) Grundstücks Gp. 1320/7 (Trennstück 7 mit 521 m² laut Vermes-
sungsurkunde GZ. 10253 der Büro Kofler ZT GmbH) an das Öffentliche Gut (Über-
tragung ist derzeit noch nicht erfolgt).  
 

• Die entsprechende privatrechtliche Vereinbarung („Raumordnungsvertrag“) muss 
während der Auflagezeit von allen betroffenen Vertragsparteien unterfertigt werden. 
Sollte die privatrechtliche Vereinbarung nicht von allen Parteien unterfertigt werden, 
sind die beschlossenen Änderungen als hinfällig anzusehen. 

 
 
Änderung des Flächenwidmungsplanes: (kombinierter Auflage- und Erlassungsbeschluss) 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ladis gemäß  
§ 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, den vom 
Raumplaner (Plan Alp ZT GmbH) der Gemeinde Ladis ausgearbeiteten Entwurf mit der 
Planungsnummer 613-2024-00002, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Ladis im Bereich der Gp. 1320 bzw. neu gebildeten Gp. 1320/6 KG 84107 Ladis 
KG 84107 Ladis, durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen 
(Auflage vom 15.03.2024 bis 13.04.2024). 

 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Ladis vor: 
 

 
Umwidmung 
 
Grundstück 1320 KG 84107 Ladis 
 
rund 588 m² 
von Freiland § 41 
in 
Wohngebiet § 38 (1) mit zeitlicher Befristung § 37a (1), Festlegung Zähler: 2 
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Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem  
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung- 
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 
abgegeben wird.  
 
Personen, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträgern, die in der  
Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens 
eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf  
abzugeben. 
 
Der Beschluss wird der Tiroler Landesregierung (Amt der Tiroler Landesregierung) zur  
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. 
 

Schriftliche Abstimmung:  
 

 JA: 11          
 NEIN: 0           

ENTHALTUNG: 0 
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9) Beratung und Beschlussfassung über den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag  
(Gemeinde Ladis - Larcher - Stock) 

 

 
Zu Beginn erklärt GR Christoph Stock seine Befangenheit zu diesem TO-Punkt (Befangenheits-
erklärung). Ersatz-GRin Claudia Kirschner übernimmt das Mandat. 
 
Der Bürgermeister erläutert die gegenständliche Situation (zahlreiche Planungen und längeres 
Verfahren aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und dort befindlichen Anlagen und Leitungen - 
Hauptwasserleitung, Druckreduzierstation und weitere Leitungen/Anlagen, Vorgeschichte, 
Grundkauf, schlussendliche Lösung für alle Beteiligten, …) und die damit verbundene Notwen-
digkeit zur Erstellung des vorliegenden Dienstbarkeitsbestellungsvertrages, welcher ausführlich 
präsentiert und besprochen wird. Alle Vertragsinhalte (Dienstbarkeits- und Reallasteinräumun-
gen, Verpflichtungen, usw.) werden detailliert erläutert. 
 
Es wird beabsichtigt, auf dem neu zu bildenden Gst. Gp. 208/3 ein Einfamilienhaus zu errichten. 
Um die Einfahrt in die geplante Tiefgarage zu ermöglichen, ohne dabei den bestehenden und in 
Hinkunft über die Tiefgarage geführten Wirtschaftsweg zu beeinträchtigen, ist die Errichtung  
einer neuen Stützmauer für die Erhaltung des Wirtschafts- und Fußweges vom öffentlichen  
„Razilweg“ ob Gst. Gp. 1239/1 zum bestehenden Gst. Gp. 208/2, dem vom Gst. Gp.  208/2  
abgeschriebenen Gst. Gp. 208/3 sowie dem Gst. Gp. 64, jeweils KG 84107 Ladis, und die  
Errichtung einer neuen Zufahrt für das neu zu bildende Gst. Gp. 208/3 auf Niveau des Razil-
weges mit zwei Stahlbetonstützmauern links und rechts sowie einer Überdachung für den  
Wirtschaftsweg erforderlich. Auf der Grundlage des vorliegenden Vertrages soll den Eigen- 
tümern zur Herstellung der Zufahrt zum zukünftigen Grundstück die unentgeltliche Berechtigung 
der Errichtung sowie die Verpflichtung zur Erhaltung der laut Planbeilage abgebildeten Stahl-
betonstützmauern samt Straßenteilen auf dem im Eigentum des von der Gemeinde Ladis  
verwalteten öffentlichen Gutes ob Gst. Gp. 1239/1 erteilt bzw. auferlegt werden. Zudem wird 
auch auf die mögliche Variante einer Abtretung der betreffenden Fläche ins Privateigentum  
hingewiesen (laut Bürgermeister wäre die Umsetzung dieser Variante in der Vergangenheit  
wesentlich einfacher gewesen). Eine kurze Beratung und Diskussion findet statt. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis (als Verwalterin des sich im Öffentlichen Gut be-
findlichen „Razilweges - Gst. Gp. 1239/1 in EZ 125 KG 84107 Ladis) beschließt nach aus-
führlicher Erläuterung, Beratung und Diskussion mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (ein-
stimmig), die Genehmigung des vorliegenden Dienstbarkeitsvertrages (erstellt durch die 
Altenweisl Wallnöfer Watschinger Zimmermann Rechtsanwälte GmbH), abgeschlossen 
zwischen: 1. Gemeinde Ladis, 2. Barbara Larcher, 3. Ferdinand Larcher, 4. Nicole Stock.    
 
 
   
10) Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung des Bebauungsplanes  

„B47 Razilweg - Stock“ (kombinierter Auflage- u. Erlassungsbeschluss) 
 

 
Zu Beginn erklärt GR Christoph Stock seine Befangenheit zu diesem TO-Punkt (Befangenheits-
erklärung). Ersatz-GRin Claudia Kirschner übernimmt das Mandat. 
 
Der Bürgermeister bittet den Obmann des Bauausschusses bzw. Raumordnungs- und Verkehrs-
ausschusses Bgm.-Stv. Georg Falkner um Erläuterung des gegenständlichen Bebauungsplanes 
Ein konkretes Bauvorhaben zur Errichtung eines Wohnhauses liegt vor. Das Planungsgebiet 
umfasst eine Teilfläche der Gp. 208/2 bzw. die neu zu bildende Gp. 208/3 KG Ladis, welche zur 
Gänze im baulichen Entwicklungsbereich des Örtlichen Raumordnungskonzeptes liegen. Für 
den Bereich gilt der Entwicklungsstempel T03 mit folgenden Festlegungen: 

• Vorwiegend touristische Nutzung 

• Zeitzone 1, d.h. eine bauliche Nutzung des Bereiches ist bei gegebenem Bedarf möglich 

• Dichtezone B!, d.h. als Voraussetzung für eine bauliche Entwicklung ist die Erstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich 
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Gemäß den Festlegungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes ist als Voraussetzung für die 
Errichtung des geplanten Wohnhauses die Erlassung eines Bebauungsplanes erforderlich. Der 
Anschluss des Planungsgebietes an die Verkehrserschließung ist bereits gegeben. Das  
Bauvorhaben kann mit vertretbarem Aufwand an die sich im angrenzenden Bestand befindlichen 
sonstigen Infrastrukturen der Gemeinde (Trinkwasser, Kanal, Strom) angeschlossen werden. Die 
Voraussetzungen für die Erlassung des Bebauungsplanes liegen damit vor. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ladis nach 
ausführlicher Erläuterung, Beratung und Diskussion gemäß § 64 Abs. 1 Tiroler Raumord-
nungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, den vom Raumplaner (Plan Alp ZT GmbH) 
der Gemeinde Ladis ausgearbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes „B47 Razilweg - 
Stock“ durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen (Auflage vom 

15.03.2024 bis 13.04.2024). 

 
Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des 
gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst.  
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur wirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung- 
nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf abgegeben wurde. 
 
Hinweis: Gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde ihren Haupt-
wohnsitz haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb  
besitzen, das Recht, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche  
Stellungnahme zu den aufgelegten Änderungen des Entwurfs abzugeben. 
 
Die Festlegungen und Kenntlichmachungen des Bebauungsplanes sind im Erläuterungs- 
bericht festgehalten, dieser auch dem Beschluss des Gemeinderates als maßgebliche  
Entscheidungshilfe zugrunde liegt. Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext und Pläne, 
Erläuterungsbericht – liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr 
im Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf und sind auch auf der Homepage der  
Gemeinde Ladis unter http://www.ladis.gv.at (Digitale Amtstafel) einzusehen. 
 
Der Beschluss wird dem Amt der Tiroler Landesregierung zur Verordnungsprüfung vorgelegt. 
 

Schriftliche Abstimmung:  
 

 JA: 11          
 NEIN: 0           

ENTHALTUNG: 0 
 
 
   
11) Projekt (Vorhaben) „Siedlungserweiterung Vallenbrunnen (Straßenbau,  

Abwasserbeseitigungs-, Wasserversorgungsanlage und Infrastrukturleitungen“ 
und „Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schlossweg“: 
Projektvorstellung, Grundsatzbeschluss, Finanzierung und Auftragsvergaben ge-
mäß Prüfbericht und Vergabevorschlag des Ingenieurbüros Walch & Plangger 

 

 
Der Bürgermeister präsentiert bzw. erläutert dem Gemeinderat die geplanten Projekte  
(Vorhaben) und notwendigen Schritte (geplanter Baubeginn direkt nach der Wintersaison).  
 
Die Ausschreibung für die Arbeiten für die Errichtung des Straßenbaues, der Abwasser- 
beseitigungs-, Wasserversorgungsanlage und lnfrastrukturleitungen in Vallenbrunnen, sowie der 
Erneuerung der Wasserversorgungsanlage im Schlossweg wurden in der Direktvergabe mit  
vorheriger Bekanntmachung vom Ingenieurbüro Walch & Plangger für folgende Bauleistungen 
ausgeschrieben: 
 
 

http://www.ladis.gv.at/
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Straßenbau Vallenbrunnen: 
 100 lfm Neubau Straße B = 5 m (Auskofferung + Planie + Asphaltierung) 
 

Abwasserbeseitigungsanlage Vallenbrunnen: 
 60 lfm Kanäle DN 150 mm 
 125 lfm Kanäle DN 250 mm 
 8 ST. Schächte 
 

Wasserversorgungsanlage Vallenbrunnen: 
 40 lfm Druckleitungen DA32/23 mm PE PN 16  
 75 lfm Druckleitungen DA110/90 mm PE PN 16 
 

Infrastruktur Vallenbrunnen: 
 100 lfm Kabelschutzrohr DN 100 Straßenbeleuchtung  
 100 lfm LWL-Verbund 7x10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserversorgungsanlage Schlossweg: 

50 lfm Druckleitungen DA32/23 mm PE PN 16  
160 lfm Druckleitungen DA110/90 mm PE PN 16  
60 lfm Druckleitungen DA180/150 mm PE PN 16 

 
Im Bereich „Schlossweg bis zum Hydrant unterhalb der Friedhofsmauer“ wird vorerst nur die 
Wasserversorgungsanlage erneuert und die fehlende Ringleitung um den Weiher erschlossen. 
Bei Erfordernis soll auch die bestehende Kanal- bzw. Abwasserbeseitigungsanlage nach  
erfolgter Prüfung (Kamerabefahrung) mit einem „Inliner-Sanierungssystem“ saniert werden  
(eigenes Vorhaben).  
 
Zudem wird besprochen, dass man etwaige Leitungen und Leerverrohrungen für die Erweiterung 
des Weiherprojektes (z. B. Wasserspiel, Beleuchtung, etc.) berücksichtigen sollte (rechtzeitige 
Abstimmung und Information vor Beginn der Bauarbeiten - Planung der erforderlichen Anlagen, 
etc.).  
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Der Bürgermeister präsentiert bzw. erläutert dem Gemeinderat den vorliegenden Prüfbericht und 
Vergabevorschlag (Bauleistungen, Ausschreibungsunterlagen, etc.). und die aktuellen Finan- 
zierungsaufstellungen für beide Vorhaben. Eine kurze Beratung und Diskussion findet statt. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt nach ausführlicher Erläuterung,  
Beratung und Diskussion, jeweils mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig), die  
Umsetzung/Realisierung der Projekte (Vorhaben) „Siedlungserweiterung Vallenbrunnen 
(Straßenbau, Abwasserbeseitigungs-, Wasserversorgungsanlage und Infrastrukturleitun-
gen“ und „Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schlossweg“ auf Basis der vorliegen-
den Unterlagen bzw. besprochenen Punkte und gleichzeitig nachfolgende Aufträge, u. a. 
auf Basis des vorliegenden Prüfberichtes und Vergabevorschlages des Ingenieurbüro 
Walch & Plangger, Landeck (Graf), zu vergeben (Beauftragung): 
 

• Baumeisterarbeiten inkl. Materiallieferung 
(Details lt. Angebot und auf Basis des Prüfberichts und Vergabevorschlages): 
Firma Hilti & Jehle GmbH (Ried i. O./Feldkirch) 
 

• Bauausführungsphase (Details lt. Angebot): 
Ingenieurbüro Walch & Plangger, Landeck (Graf) 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen  
(einstimmig), dass als Grundlage für die o. a. beschlossenen Auftragsvergaben für die 
tatsächliche Umsetzung des Projektes/Vorhaben „Siedlungserweiterung Vallenbrunnen“ 
folgende Auflagen/Bedingungen zu erfüllen sind:  
 

• Grundlage für die öffentliche Erschließung des Baulandbereiches und die 1/7-Beteili-
gung der Gemeinde ist die rechtsverbindliche und kostenlose Übertragung des neu 
vermessenen (Weg-) Grundstücks Gp. 1320/7 (Trennstück 7 mit 521 m² laut Ver- 
messungsurkunde GZ. 10253 der Büro Kofler ZT GmbH) an das Öffentliche Gut (Über-
tragung ist derzeit noch nicht erfolgt).  
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• Wie im Vorfeld vereinbart und allen Beteiligten bekannt, wird den betroffenen sechs 
Grundeigentümern (Erben) der neu gebildeten Gp. 1320 KG Ladis auf Grundlage des 
Verlassenschaftsverfahrens zur Sicherstellung (Absicherung) der tatsächlichen  
Beteiligung ehestmöglich eine Rechnung in Höhe von € 26.000,00 brutto übermittelt. 
Die Anzahlungsbeträge sind von allen Grundeigentümern (Erben) bis spätestens 
27.03.2024 an die Gemeinde zu überweisen. Sobald alle Anzahlungen vollständig ein-
gelangt sind, können die o. a. Aufträge an die jeweiligen Firmen vergeben werden 
(siehe auch TO-Punkt 8).  
 
Die Firma Hilti & Jehle GmbH und das Ingenieurbüro Walch & Plangger werden über 
die festgelegte Vorgehensweise informiert. Es wird davon ausgegangen, dass sich 
alle Beteiligten an die vereinbarte Vorgehensweise halten und damit der tatsächlichen 
Umsetzung des Projektes (Vorhabens) „Siedlungserweiterung Vallenbrunnen“ nichts 
im Wege steht.  
 
Sofern nicht alle Anzahlungsbeträge fristgerecht einlangen, muss man die weitere 
Vorgehensweise (Teilvergabe für den Auftrag im Bereich „Schlossweg“) besprechen.  

 
 
   
12) Projekt (Vorhaben) „Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schlossweg“: 

Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme eines Wasserleitungsfonds-
darlehens 

 

 
Zur (Aus-)Finanzierung des Vorhabens „Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schlossweg“ 
soll auf Basis des Grundsatz- bzw. Finanzierungsbeschlusses ein Wasserleitungsfondsdarlehen 
beim Wasserleitungsfonds Tirol aufgenommen werden (Erläuterung der aktuellen Richtlinien). 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt nach ausführlicher Erläuterung,  
Beratung und Diskussion mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig), zur (Aus-)  
Finanzierung des Vorhabens „Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schlossweg“ die 
Aufnahme des nachfolgenden Wasserleitungsfondsdarlehens beim Wasserleitungsfonds 
Tirol: 
 
Höhe des Darlehens: € 116.000,00 (max.)         Laufzeit: 10 Jahre            Zinssatz: 1,50 % p. a.  
 
Die Gewährung der Förderung obliegt der Landesregierung. Die Förderabwicklung erfolgt durch 
den Landeskulturfonds. Der Beschluss bedarf der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.  
 
 
   
13) Beratung und Beschlussfassung über die Abänderung/Präzisierung des  

bestehenden Grundsatzbeschlusses betreffend „Familie Hann" 
 

 
Im Vorfeld hat GR Rene Hann seine Befangenheit zu diesem TO-Punkt erklärt (Befangenheits-
erklärung). Ersatz-GR Benjamin Kirschner übernimmt das Mandat. 
 
Der Bürgermeister erläutert dem Gemeinderat in ausführlicher Form die aktuelle Sach- und  
Verfahrenslage. Wie im Herbst 2023 vereinbart, sollen die bestehenden (Grundsatz-)  
Beschlüsse nun behandelt werden (Maßnahmenkatalog, weitere Vorgehensweise, usw.).  
 
Es werden nochmals alle relevanten Punkte der Vergangenheit erläutert und besprochen. Die  
Gemeinde bzw. Baubehörde ist immer wieder mit verschiedenen Widmungs- und Bauanfragen 
von Familie Hann konfrontiert. Aufgrund der vorhandenen Beschlüsse, mit welchen ein „sinn-
voller und umsetzbarer Gesamtlösungsvorschlag für alle offenen und nicht geregelten Punkte  
(„Altlasten“) vorzulegen wäre, kam es in den verschiedenen Gremien regelmäßig zu Diskussion 
- kein Vorankommen in der gegenständlichen Sache, da alle Objekte und Grundstücke davon  
betroffen sind („Pattstellung/Stillstand“).  
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Auf Basis der besprochenen Punkte in der letzten Sitzung des Bau-, Raumordnungs- und  
Verkehrsausschusses wird nun eine Präzisierung/Änderung des bestehenden Grundsatzbe-
schlusses vorgeschlagen bzw. empfohlen. Die Änderung bzw. weitere Herangehensweise soll 
dahingehend erfolgen, dass alle Objekte (Grundstücke) einzeln („alleinstehend“) zu betrachten 
sind (objekt- und projektbezogene Betrachtung). Sofern dann festgestellt wird, dass keine  
widmungs- und baurechtlichen Mängel vorhanden sind, kann das geplante Objekt/Projekt  
entsprechend bearbeitet und umgesetzt werden (Fairness/Objektivität beim bisherigen Grund-
satzbeschluss war nicht gegeben, da jene Objekte „bestraft“ werden, bei denen alles in Ordnung 
ist). Bgm.-Stv Georg Falkner verweist darauf, dass die Vorgehensweise bereits in der Vergan-
genheit beim landwirtschaftlichen Gebäude auf Gp. 419 KG Ladis angewendet wurde. Es wird 
auch auf die vorhandenen Altlasten verwiesen, welche noch ehestmöglich durch Familie Hann 
zu regeln sind. Eine kurze Beratung und Diskussion findet statt. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt nach ausführlicher Erläuterung,  
Beratung und Diskussion mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig) die Abänderung 
und Präzisierung der bestehenden Grundsatzbeschlüsse betreffend „Familie Hann" auf 
Basis der o. a. besprochenen Punkte. Künftig werden alle Objekte (Grundstücke) einzeln 
(„alleinstehend“) betrachtet bzw. begutachtet (objekt- und projektbezogene Betrachtung). 
Sofern nach entsprechender Prüfung keine widmungs- und baurechtlichen Mängel am 
Objekt oder Grundstück vorhanden sind, kann das geplante Objekt/Projekt entsprechend  
bearbeitet bzw. umgesetzt werden.  
 
 
   
14) Überprüfungsausschuss:  

a) Bericht des Überprüfungsausschussobmanns- Stellvertreters 
b) Genehmigung der Ausgaben-Überschreitungen (Haushaltsüberschreitungen) 
samt Bedeckungsbeschluss 

 

 
a) Bericht des Überprüfungsausschussobmanns-Stellvertreters: 
 
Gemäß § 112 TGO 2001 (Berichte an den Gemeinderat) sind die Ergebnisse der Kassenprüfungen und der 
Vorprüfungen des Rechnungsabschlusses jeweils in einer Niederschrift festzuhalten. Dem Bürgermeister ist 
Gelegenheit zu geben, sich innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist zur Niederschrift zu äußern. Die 
Niederschrift und die allfällige Stellungnahme des Bürgermeisters sind dem Gemeinderat vorzulegen, der erfor-
derlichenfalls die zur Behebung der festgestellten Mängel notwendigen Anordnungen zu treffen hat. 

 
Im Berichtzeitraum 2023 wurden vom Überprüfungsausschuss vier Prüfungen (23.01., 28.03., 
18.07., 11.12.2023) in Begleitung von Finanzverwalterin Sarah Bullock durchgeführt. In den  
Prüfungen wurden jeweils die Kassastände vollständig sowie die Belege stichprobenartig auf 
ihre Vollständigkeit, rechnerische und sachliche Richtigkeit sowie wirtschaftliche Verwendung 
geprüft. Ebenfalls wurden die Übereinstimmung mit dem Voranschlag sowie die Übereinstim-
mung mit den Gemeinderatsbeschlüssen geprüft. Die zwei großen Projekte Umbau Gemeinde-
haus und der Lader Weiher waren ebenfalls Schwerpunkt bei den Prüfungen. Die Überprüfung 
des laufenden Jahres hat keinerlei größere Beanstandungen ergeben. Eventuelle Fragen  
konnten direkt geklärt werden. Die Gemeindekasse wird sehr ordentlich und vorbildlich geführt. 
Es sind keine außerordentlichen Rückstände zu beanstanden, bzw. werden diese entsprechend 
gemahnt. Als Obmann-Stellvertreter des Überprüfungsausschusses möchte ich mich beim  
ausgeschiedenen ÜPA-Obmann Eduard Kaserer für die gute Zusammenarbeit bedanken.  
Unserer Finanzverwalterin Sarah darf ich für die verlässlichen Auskünfte und die vorbildliche 
geführte Gemeindekasse ein Lob aussprechen. 
 
 
b) Genehmigung der Ausgaben-Überschreitungen samt Bedeckungsbeschluss: 
 
Die im Jahr 2023 tatsächlich eingetretenen Überschreitungen wurden bereits am 14.12.2023 
bzw. unter Punkt 4) in der heutigen Sitzung vom Gemeinderat beschlossen bzw. genehmigt.  
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15) Aktuelle Informationen des Bürgermeisters 
 

 
Der Bürgermeister informiert bzw. berichtet über folgende Punkte/Themen/Tätigkeiten: 
 
a) Anschaffung Gemeinde-KFZ: 

Informationen über die im Vorschlag vorgesehene Anschaffung eines neuen Gemeinde-KFZ 
für den Bauhof (Toyota Hilux). Das vorhandene (alte) KFZ wird künftig dem Waldaufseher 
zur Verfügung gestellt (gesetzliche Verpflichtung).  

 
b) Errichtung PV-Anlage „Bauhof/Agrarschuppen“ (Energiegemeinschaft): 

Im Bereich des Daches auf dem „Bauhof/Agrarschuppen“ soll eine neue PV-Anlage errichtet 
werden (Angebote liegen vor). Dazu soll auch eine Energiegemeinschaft für die gemeinde-
eigenen Gebäude gegründet werden (Förderung durch KIP, etc.).  

 
c) Umbau/Sanierung KVZ-Küche: 

Bericht über den aktuellen Baufortschritt (umfangreichere Bauarbeiten wie geplant, zahl- 
reiche Arbeitsleistungen werden von den Bauhofmitarbeiter durchgeführt, Erläuterungen zur 
Einrichtung, neue Eingangstüre, neuer Industrieboden, etc.).  

 
d) Alpe Lawens/Heuberg“: 

Heuberg: Allgemeine Information (alles wie bisher - Pächter Fam. Köhle, Schafsprojekt).  
Lawens: Allgemeine Information (selber Betreiber wie im Vorjahr - Erläuterung der Kosten-
situation in der Vergangenheit - Gespräche/Einigung mit Betreiber/Pächter) Informationen 
zur geplanten Sanierung des Käsekellers (Anschaffung Kühlung, etc.). 

 
e) Errichtung einer neuen E-Ladestation beim Gemeindehaus: 

Erläuterung der Anschaffung und allgemeine Informationen (Ladekosten, Kombination/ 
Nutzung mit künftiger PV-Anlage, etc.).  

 
f) Informationen zur Arbeitsgruppensitzung und Vermietung von Parkplätzen im Orts- bzw.  

Gemeindegebiet:  
Verweis auf Arbeitsgruppensitzung betreffend „Parkraumbewirtschaftung und Stellplatzver-
ordnung (zeitnahe Umsetzung bzw. Beschlussfassung geplant)“. Möglichkeit zur Miete eines 
Parkplatzes im Ortszentrum - man wird versuchen, die vorhandenen Parkplätze richtig zu 
bewirtschaften bzw. kontrollieren - anschließend Entscheidung, ob weitere Flächen benötigt 
werden. Informationen zur geplanten (neuen) Vorgehensweise im Bereich der „Tiefgarage 
Unterdorf“ (derzeit in Ausarbeitung). Erläuterung der Anfrage bzgl. einer Parkplatzver- 
mietung im Bereich „Laubbichl“.  

 
g) Informationen Filmdreh „Die Totenfrau – Staffel 2“: 

Allgemeine Informationen zum Ablauf und zu den Dreharbeiten bzw. Drehorten (Dreh im 
Bereich Friedhof - in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Pfarre - und anderen Orts-
teilen, Sperre der Straße hinter dem Gemeindehaus, Genehmigungen liegen vor, etc.).   
 

h) Anschaffung einer Rüttelplatte durch die Gemeindeguts-Agrargemeinschaft: 
Eigenbedarf (z. B. für Wegsanierungen) und künftige Vermietung (Verleih) an Gemeinde-
bürger/Private (weitere Informationen folgen - Preise, etc).  
 

i) Informationen zum Ableben von Frau Barbara von Moeller (Burg Laudegg) 
 
 
   
16) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

 
Die einzelnen Punkte sind in der Niederschrift zur gegenständlichen Sitzung festgehalten.  
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17) Personalangelegenheiten und Beratung und Beschlussfassung über  

diverse Anerkennungen (geschlossene Sitzung gemäß § 36 Abs. 3 TGO 2001) 

 

 

Geschlossene Sitzung gemäß § 36 Abs. 3 TGO 2001  
(Abstimmungsergebnis: 11:0 - einstimmig) 

 
Hinweis auf § 46 Abs. 3 TGO 2001: Wurde die Öffentlichkeit von einer Sitzung des Gemeinderates oder von einzelnen 
Teilen ausgeschlossen, so darf die Niederschrift von den Angaben nach Abs. 1 lit. d nur den Wortlaut der gefassten 
Beschlüsse enthalten. Der genaue Wortlaut der Niederschrift mit dem Abstimmungsergebnis wird gemäß § 46 Abs. 3 
TGO 2001 in einer gesonderten Niederschrift festgehalten. Die Einsichtnahme ist gemäß § 46 Abs. 5 TGO 2001 auf 
die Mitglieder des Gemeinderates beschränkt. 

 
a) Personalangelegenheiten: 
 
BIANCA UNTERKIRCHER -  

Anstellung/Dienstvertrag (Assistenzkraft - Sprachförderung Kindergarten): 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt nach ausführlicher Erläuterung,  
Beratung und Diskussion mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig), Frau Bianca 
Unterkircher ab 04.03.2024 bis zum Ende des Kindergartenjahres 2023/24 (05.07.2024) als 
Assistenzkraft (mit Ferien) im Kindergarten Ladis als Unterstützung im Bereich der 
Sprachförderung mit einem Beschäftigungsausmaß von 30 % der Vollbeschäftigung  
(12 Wochenstunden) auf bestimmte Zeit anzustellen. Gleichzeitig wird die Genehmigung 
des notwendigen Dienstvertrages einstimmig beschlossen. 
 
JAN KOMETER -  

Anstellung/Dienstvertrag (Forstfacharbeiter): 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ladis beschließt nach ausführlicher Erläuterung,  
Beratung und Diskussion mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen (einstimmig), Herrn Jan  
Kometer ab 01.04.2024 bis zum 27.09.2024 als Forstfacharbeiter (Haupttätigkeiten für die 
Gemeindeguts-Agrargemeinschaft - Weiterverrechnung an die GAG, Nebentätigkeiten als 
Bauhof- und Infrastrukturmitarbeiter) mit einem Beschäftigungsausmaß von 100 % der 
Vollbeschäftigung (40 Wochenstunden) auf bestimmte Zeit anzustellen. Gleichzeitig wird 
die Genehmigung des notwendigen Dienstvertrages einstimmig beschlossen. 
 
 
b) Beratung und Beschlussfassung über diverse Anerkennungen: 
 

Auf Antrag von GVin
 Birgit Heiseler beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Ladis 

in Abwesenheit des Bürgermeisters und Stellvertreters mit 9 Stimmen gegen  
0 Stimmen (einstimmig) die Gewährung der beiden Anerkennungen für Bürgermeister 
Hans-Georg Pittl und Bgm.-Stv. Georg Falkner anlässlich der 50-igsten Geburtstags-
jubiläen als allgemeine Wertschätzung auf Grundlage der beschriebenen und  
besprochenen Vorgehensweise. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass es sich  
dabei um keine Geschenkannahme handelt. 
 
 

 
 

Der Bürgermeister:  
 

(HANS-GEORG PITTL) 
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Gemäß § 115 Abs. 2 TGO 2001 können Gemeindebewohner, die behaupten, dass Organe der Gemeinde  
Gesetze oder Verordnungen verletzt haben, beim Gemeindeamt schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An der Amtstafel der Gemeinde Ladis    
 

angeschlagen am: 15.03.2024 
abzunehmen am: 02.04.2024 
abgenommen am: 
 

Die Kundmachung wird im angeführten Zeitraum zusätzlich auch auf elektronischem Weg über die  
„Digitale Amtstafel“ der Homepage der Gemeinde Ladis unter www.ladis.gv.at verlautbart. 

http://www.ladis.gv.at/

